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Angesichts der wachsenden Datenökonomie und der „Datafizierung 
der Welt“1, in deren Rahmen exponentiell mehr Daten erzeugt wer-
den, fordern Aktivisten seit Jahren vehement die Veröffentlichung von 
Daten des öffentlichen Sektors als Open Data. Allerdings verursacht 
die Veröffentlichung teilweise hohen Aufwand in der Verwaltung, wes-
halb diese nur zögerlich offene Daten bereitstellt. Einige Verwaltungen 
verlangen stattdessen für die Nutzung der Daten Geldleistungen, was 
nach der Novelle des Informationsweiterverwendungsgesetzes im Jahr 
2015 nur noch sehr eingeschränkt möglich ist. Dies wirft die Frage auf, 
ob der Aufwand für die Abgabe der Daten gegen Geldleistungen über-
haupt in der Lage ist, die dadurch entstehenden Kosten zu decken oder 
ob die Bereitstellung als offene Daten zum Vorteil der Verwaltung wie 
der Zivilgesellschaft und Wirtschaft wäre. Auf Basis einer Methode zur 
Wirtschaftlichkeitsberechnung wird in dem Beitrag aufgezeigt, wel-
che Kosten durch die Abgabe von Daten gegen Geldleistungen ent-
stehen und welche Erlöse demgegenüber verursacht werden. Daraus 
lassen sich auch Kriterien ableiten, die bei der Auswahl von Daten zur 
Veröffentlichung zugrunde gelegt werden können. Es zeigt sich, dass vor 
allem datenaffine Behörden, die seit jeher Daten veröffentlichen und 
bereits in der Lage sind, Daten „open by design“ bereitzustellen, die viel-
versprechendsten Daten mit geringstem Aufwand bereitstellen können.
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Merkmale gelten.3 Unter anderem sollen 
die Daten in freien Formaten, maschinen-
lesbar und mit Meta-Daten veröffentlicht 
werden, welche den Inhalt und die Struk-
tur der Daten beschreiben, sowie für die 
Weiterverwendung lizensiert sein.4 In den 
letzten Jahren wurden zahlreiche Untersu-
chungen veröffentlicht, die mithilfe unter-
schiedlicher Methoden das wirtschaftliche 
Potenzial von offenen Daten kalkuliert 
haben.5 Im Ergebnis prognostizieren die 
Untersuchungen allesamt enorme volks-
wirtschaftliche Potenziale in Höhe meh-
rerer Milliarden Euro, selbst allein für die 
deutsche Volkswirtschaft.

Bereits heute werden Daten des öffent-
lichen Sektors in zunehmendem Umfang 
als offene Daten zur Verfügung gestellt. 
Allerdings sind in Deutschland bislang 
nur einige wenige Fälle bekannt, in denen 
wirtschaftliche Anwendungen auf Basis 
offener Daten des öffentlichen Sektors 
entstanden sind. Ein Grund dafür könn-
te sein, dass der öffentliche Sektor bisher 
nicht die richtigen Daten und nicht in der 
richtigen Form und Qualität veröffent-
licht. Dies liegt u.a. daran, dass Verwal-
tungen regelmäßig einen hohen Aufwand 
betreiben müssen, um Daten als Open 
Data zu veröffentlichen.6 Wegen des ho-
hen Aufwands verlangen einige Verwal-
tungen eine Geldleistung für die Nutzung 
der Daten, was allerdings aufgrund ge-
setzlicher Änderungen zunehmend einge-
schränkt möglich ist. Dies wirft die Frage 
auf, ob der Aufwand für die Abgabe der 
Daten gegen Geldleistungen überhaupt 
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und Leistungen.2 Daten des öffentlichen 
Sektors lassen sich für die Analyse gesell-
schaftlicher Phänomene und des Han-
delns öffentlicher Institutionen verwenden 
sowie ganz konkret für datengetriebene 
Geschäftsmodelle, beispielsweise die Be-
ratung von Unternehmen bei Standort-
entscheidungen. Damit Daten des öffentli-
chen Sektors von Dritten weiterverwendet 
werden könne, sollen sie als Open Data 
veröffentlicht werden, wofür bestimmte 
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Open Data: Aufwand und Nutzen

Öffentliche Institutionen verfügen über 
umfangreiche Bestände an Daten und In-
formationen. Vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Nutzung von Daten in 
Wirtschaft und Gesellschaft mithilfe im-
mer leistungsfähigerer Informationstech-
nologien (IT) gelten Daten des öffentli-
chen Sektors als eine wertvolle Ressour-
ce, insbesondere für innovative Produkte 
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in der Lage ist, die dadurch entstehenden 
Kosten zu decken oder ob die Bereitstel-
lung als offene Daten zum Vorteil der 
Verwaltung wie der Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft wäre.

Rahmenbedingungen für die 
Veröffentlichung offener Daten

In der Europäischen Union wurde die 
Weiterverwendung von Daten des öffentli-
chen Sektors lange Zeit unter dem Begriff 
Public Sector Information (PSI) diskutiert. 
Erst Mitte der 2000er Jahre etablierte sich 
im US-amerikanischen Kontext der Be-
griff Open Data, der dann auch in Europa 
aufgegriffen wurde.7 Zwar werden Daten 

in Abgrenzung zu Informationen als rei-
ne Fakten – unabhängig von Bedeutung, 
Interpretation und Kontext – angesehen8, 
dennoch lassen sich beide Entwicklungen 
im Sinne des Untersuchungsinteresses zu-
sammen betrachten9.

Mit der Richtlinie über die Weiterver-
wendung von Informationen des öffent-
lichen Sektors (PSI-Richtlinie) aus dem 
Jahr 2003 wurde versucht, einen „Min-
destbestand an Regeln für die Weiter-
verwendung und die praktischen Mittel 
zur Erleichterung der Weiterverwendung 
vorhandener Dokumente, die im Besitz 
öffentlicher Stellen der Mitgliedstaaten 
sind“, aufzustellen. Dadurch sollte vor 
allem die wirtschaftliche Nutzung der Da-
ten durch Unternehmen erleichtert wer-
den.10 In Deutschland wurde die Richtli-
nie mit dem Informationsweiterverwen-
dungsgesetz (IWG) umgesetzt. Im Jahr 
2013 (vgl. auch im Folgenden: Richtlinie 

2013/37/EU3) wurde die Richtlinie geän-
dert, da die zehn Jahre zuvor etablierten 
Regeln vor dem Hintergrund der weiter-
gehenden technischen Möglichkeiten Da-
ten zu nutzen als nicht mehr zeitgemäß 
angesehen wurden. Zudem hatte das The-
ma Open Data zwischenzeitlich hohe Auf-
merksamkeit erlangt.11 Open Data geht 
über das in der PSI-Richtlinie 2003 fest-
gelegte Mindestmaß an Regeln hinaus, so 
dass aus Sicht der EU erneut Unterschiede 
bei der Nutzung von Daten zwischen den 
Mitgliedstaaten entstanden, die sich hem-
mend auf die wirtschaftliche Entwicklung 
auswirkten.12 Deshalb setzt die überar-
beitete PSI-Richtlinie insbesondere dem 
Verkauf von Daten durch die Verwaltung 

engere Grenzen, um die Bereitstellung of-
fener Daten in den Mitgliedstaaten zu för-
dern. Die Änderung der Richtlinie wurde 
in Deutschland mit der Novelle des IWG 
2015 umgesetzt. Seitdem dürfen Entgel-
te nur noch maximal kostendeckend sein 
und zudem nur bestimmte Kosten im 
Rahmen der Entgeltberechnung berück-
sichtigt werden. 

Parallel wurde das Thema Open Data 
mit der so genannten Open-Data-Charta 
im Juli 2013 von den G8-Staaten wei-
ter vorangetrieben. Auch in Deutschland 
werden zunehmend behördliche Daten als 
Open Data angeboten. Um diesen Trend 
zu fördern, hat die Bundesregierung im 
Rahmen des Verwaltungsmodernisie-
rungsprogramms „Digitale Verwaltung 
2020“ einen nationalen Aktionsplan zur 
Umsetzung der Open-Data-Charta der 
G8 verabschiedet. Danach werden unter 

„Open Data bestehende Datenbestände 
verstanden, die in der Regel in Form von 
Rohdaten zur Nutzung, insbesondere zur 
Weiterverwendung und Weiterverbrei-
tung, öffentlich bereitgestellt“13 werden. 
Das Datenportal „GovData“ führt mitt-
lerweile über 25.000 Datensätze. Hinzu 
kommen zahlreiche lokale, regionale und 
themenspezifische Datenportale, die teil-
weise zusätzliche Daten enthalten. Das 
Anfang des Jahres 2017 von der Bundes-
regierung beschlossene Open Data Gesetz 
soll der Veröffentlichung offener Daten 
zusätzlichen Schub verleihen.

Demgegenüber steht ein hoher manu-
eller Aufwand in der Verwaltung, um die 
Daten als Open Data zu veröffentlichen. 
So müssen vielfach Datensätze aus Fach-
verfahren und Datenbanken extrahiert 
werden, Datenbestandteile u.a. aus Da-
tenschutzgründen entfernt werden, die 
Datensätze in offene Formate umgewan-
delt werden und umfangreich mit Meta-
Daten beschrieben werden, damit Dritte 
sie nutzen können. Abschließend müssen 
die Daten in öffentlichen Netzen bereitge-
stellt werden, üblicherweise als Datensatz 
zum Download oder über eine Program-
mierschnittstelle (API). Bislang sind nur 
wenige IT-Systeme in der Verwaltung in 
der Lage, nach vordefinierten Regeln au-
tomatisch offene Daten zu veröffentlichen 
(„Open by Design“). Deshalb scheuen 
Verwaltungen angesichts knapper Res-
sourcen vielfach den Aufwand, umfassend 
offene Daten bereitzustellen.14 

Ein weiterer Grund für die geringe Eu-
phorie für Open Data in der öffentlichen 
Verwaltung ist, dass mit der Abgabe von 
Daten Einnahmen erzielt werden. Dabei 
ist zwar weitestgehend unklar, in welcher 
Höhe durch den Verkauf von Daten Er-
löse erzielt werden, welche Kosten dem 
gegenüberstehen und inwieweit durch 
die geldleistungsfreie Abgabe als Open 

7   Dapp et al. (2016), S. 19.

8   Krcmar (2015), S. 11.

9 Vgl. dazu Dapp et al. (2016).

10 K. Janssen & Dumortier (2003).

11 K. Janssen (2011).

12 K. Janssen & Hugelier (2013).

13 Bundesministerium des Innern (2014).

14 Hunnius et al. (2014).

»Die geänderte EU-Richtlinie über die 
Weiterverwendung von Public Sector 
Information setzt dem Verkauf von Daten 
durch die Verwaltung enge Grenzen.«
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Data ein höherer gesamtwirtschaftlicher 
Nutzen entstehen könnte; doch während 
Einnahmen durch die Datenabgabe gegen 
Geldleistungen in Haushalte der einzelnen 
Behörden fließen, sind die wirtschaftli-
chen Effekte von Open Data für das ein-
zelwirtschaftliche Kalkül der Behörden 
unbedeutend. Die Effekte von Open Data 
schlagen sich wenn dann durch höheres 
Wirtschaftswachstum in Form von stei-
genden Steuereinnahmen, sinkenden So-
zialausgaben und steigenden Beiträgen zur 
Sozialversicherung an unterschiedlichen 
Stellen im öffentlichen Sektor nieder oder 
sind überhaupt nur schwer zu monetari-
sieren.15 Die Möglichkeit, dass Behörden 
Gewinne durch die Abgabe von Daten er-
zielen, sollte die Novelle des IWG im Jahr 
2015 beenden. Allerdings ist unklar, wie 
sich die geänderten rechtlichen Rahmen-
bedingungen in der Verwaltungspraxis 
ausgewirkt haben. 

Eine Möglichkeit, diese Frage zu be-
antworten, bietet die Analyse der Prozesse 
zur Bereitstellung von Daten gegen Geld-
leistungen und die Kalkulation der dabei 
entstehenden Kosten. Dem lassen sich die 
erzielten Erlöse gegenüber stellen, um die 
Wirtschaftlichkeit zu analysieren. Nicht 
Gegenstand der Untersuchung ist die Fra-
ge, wie sich die Nachfrage nach den Da-
ten verändern würde und was die volks-
wirtschaftlichen Effekte wären, wenn die 
Daten als Open Data veröffentlicht wür-
den. Allerdings kann die Nachfrage nach 
Daten, die gegen Geldleistung abgegeben 
werden, durchaus als Indikator für das 
volkswirtschaftliche Potenzial dieser Da-
ten gelten.

Methodische Vorgehensweise

Im Rahmen der Untersuchung soll erho-
ben werden, welche Kosten im Rahmen 
der Abgabe von Daten insbesondere auf-
grund der Tatsache entstehen, dass Geld-
leistungen für die Nutzung verlangt wer-
den. Diese Kosten werden den erzielten 
Erlösen gegenüber gestellt, um zu analy-
sieren, ob die Abgabe gegen Geldleistun-
gen für die Verwaltung einzelwirtschaft-
lich effizient ist. Hierfür wurde in einem 
ersten Schritt eine Methode auf Basis ei-
ner Literaturauswertung entwickelt. Die-
se wurde anschließend im Rahmen eines 
Pre-Tests angewendet, evaluiert und über-
arbeitet. Die angepasste und weiterentwi-

ckelte Methode wurde daraufhin in einem 
Workshop mit Praxisexperten diskutiert. 
Anschließend wurden auf Basis der Me-
thode die empirischen Daten in Behörden 
erhoben, die unterschiedliche Datenarten 
und in unterschiedlichem Umfang Daten 
gegen Geldleistung abgeben.

Methodenentwicklung

In der Verwaltung werden unterschiedli-
che Methoden zur Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung von E-Government-Vorhaben 
angewendet, wie beispielsweise die Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung (WiBe) oder 
die prozesskostenbasierte Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung für E-Government.16 
Beiden Ansätzen, der WiBe und der pro-
zessorientierten, E-Government-bezoge-
nen Betrachtung der Wirtschaftlichkeit, 
ist gemeinsam, dass sie sehr detailliert 

Personal- und Sachkosten sowie sonstige 
Kosten berücksichtigen. Ihre Anwendung 
ist dementsprechend aufwändig. Hinge-
gen bietet das Vorgehen bei der ex-ante-
Abschätzung des Vollzugsaufwands eine 
pragmatische Lösung: Zwar wird bei 
diesem Ansatz ebenfalls prozessbasiert 
vorgegangen, um den Vollzugsaufwand 
abzuschätzen. Im Unterschied zur prozes-
sorientierten E-Government-bezogenen 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird dabei 
jedoch von Standardaktivitäten ausgegan-
gen. Diese bilden die modularen Baustei-
ne von Prozessen, mit denen die Vorgaben 
eines Gesetzes vollzogen werden können. 
Zu diesen Standardaktivitäten gehören 
z.B. „Daten und Informationen sichten/
zusammenstellen“ oder „Zahlungen an-
weisen“. Diesen Standardaktivitäten wer-
den jeweils Zeitangaben, wie lange bei-

spielsweise die Bearbeitung dauert, und 
Zahlen, wie oft die Vorgabe jährlich zu 
erfüllen ist, zugeordnet. Die Personalkos-
ten für die Durchführung der Standardak-
tivität werden mit Standardkostensätzen 
berechnet. Diese Standardkostensätze 
wurden vom Statistischen Bundesamt auf 
Grundlage von Lohnkostenstatistiken in 
der öffentlichen Verwaltung für verschie-
dene Laufbahngruppen ermittelt. Hin-
zugerechnet werden noch die jährlichen 
Kosten für einen Standardarbeitsplatz in 
der Verwaltung, der dem jährlichen BMF-
Schreiben entnommen wird. Dieses Vor-
gehen ermöglicht es, dass Personal- und 
Sachkosten relativ einfach bestimmt wer-
den können.

Für das zu entwickelnde Berechnungs-
modell können die in den ersten beiden 
Ansätzen unterschiedenen Kostenarten 

verwendet werden. Von der E-Govern-
ment-bezogenen Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung wird zudem die prozessbasierte 
Betrachtung mit der Zuschreibung der 
Kosten zu den einzelnen Prozessschrit-
ten übertragen. So wurde im Rahmen der 
Untersuchung ein generisches Prozess-
modell entwickelt und iterativ verfeinert. 
Ein solches Modell erfüllt zwei wichtige 
Zwecke: Erstens unterstützt es Behörden, 
welche die Effizienz der Datenabgabe ge-
gen Geldleistungen untersuchen, dabei, 
anhand konkreter Tätigkeiten ihre Kos-
ten zu erfassen. So muss sich nicht jede 
Behörde die Frage stellen, welche Tätig-
keiten durch die Abgabe gegen Geldleis-
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»Unklar ist, in welcher Höhe die Verwaltung
durch den Verkauf von Daten Erlöse erzielt,
welche Kosten dem gegenüber stehen und
ob der Nutzen durch Open Data nicht höher
wäre.«

15  Jetzek, Avital, & Bjørn-Andersen (2013).

16  Vgl. Wolf & Krcmar (2005).
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tungen verursacht sind. Zweitens wird 
damit die Validität und Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse erhöht, weil alle Behörden 
ein einheitliches Schema verwenden. Ein 
solches Vorgehen erleichtert den Behör-
den zudem, die erforderlichen Daten zu 
erfassen. Dies wird zusätzlich unterstützt, 
indem konsequent auf Standardkosten 
zurückgegriffen wird. So werden als Ba-
sis für die Berechnung der Personalkosten 
die Standardkostensätze und die Sach-
kostenpauschale von der Schätzung des 
Vollzugsaufwand übernommen. Dadurch 
ist die Methode anschlussfähig an Unter-
suchungen des Normenkontrollrates, der 
Geschäftsstelle Bürokratieabbau und des 
Statistischen Bundesamtes.17

Auf Basis der Literaturauswertung 
wurde ein erster vorläufiger Untersu-
chungsrahmen abgeleitet, in dem die 
Kosten- mit der (Standard-)Prozesssicht 
verbunden werden. Der Prozess der Da-
tenabgabe gegen Geldleistungen lässt sich 
in die drei groben Phasen Datenerhebung, 
Datenaufbereitung und Datendistributi-
on untergliedern. Innerhalb der einzelnen 
Phasen werden jeweils Tätigkeitsmodu-
le unterschieden. Für die Berechnung der 
Kosten wurde ein vereinfachtes Modell 
entwickelt, das auf der Schätzung des 
Vollzugsaufwands basiert. Im nächsten 
Schritt wurden die Tätigkeitsmodule kon-
kretisiert. Hierfür wurden produktionsbe-
zogene und vertriebsbezogene Tätigkeits-
module unterschieden. Produktionsbezo-
gene Tätigkeiten richten sich unmittelbar 
auf die Daten, während vertriebsbezogene 

Tätigkeiten lediglich die Distribution der 
Daten organisieren (vgl. Abb. 1). 

Im endgültigen Prozessmodell sind 
sechs Tätigkeitsmodule unterschieden:
1. Angebotsplanung: Im Rahmen der 

Angebotsplanung wird erfasst, dass 
ein Produktportfolio entwickelt und 
geplant (für geldleistungsfreie wie 
-pflichtige Datenprodukte) und ein 
Geldleistungsmodell erarbeitet wird 
sowie möglicherweise standardisierte 
Vertragsbestandteile, allgemeine Ge-
schäftsbedingungen usw. erstellt wer-
den.

2. Datenerhebung: In diesem Tätigkeits-
modul wird erfasst, dass möglicherwei-
se Daten erhoben oder erworben wer-
den, die nicht notwendig sind, um den 
öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Glei-
ches gilt für den Erwerb zusätzlicher 
Rechte an Daten, falls diese beispiels-
weise exklusiv verwertet werden sollen.

3. Datenaufbereitung und Produkterstel-
lung: Im Rahmen der Datenaufberei-
tung und Produkterstellung wird der 
zusätzliche Aufwand erfasst, der ent-
steht, um Datenprodukte an verwal-
tungsexterne Dritte abzugeben. Diesen 
Aufwand abzugrenzen, ist nicht im-
mer ohne weiteres möglich. Zudem ist 
fraglich, ob der Aufwand ausnahmslos 
wegfällt, wenn Daten nicht länger ge-
gen Geldleistungen, sondern geldleis-
tungsfrei angeboten werden. Soll in 
einer Behörde die Effizienz der Daten-
abgabe berechnet werden, ist eine Prä-
misse, dass das bestehende Angebot 
an Datenprodukten weitestgehend in 
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der aktuellen Form erhalten bleiben 
soll. Konkret sollen Produkte, die für 
verwaltungsinterne Abnehmer erstellt 
werden oder im Rahmen des öffent-
lichen Auftrags erforderlich sind, wie 
bisher auch Dritten angeboten werden. 
Die darüber hinaus gehende Individu-
alisierung solcher Produkte (z.B. Aus-
schnitte aus Datensätzen; Umwandlung 
in andere Formate) sowie die Erstel-
lung zusätzlicher Produkte, haben eher 
den Charakter eines „Zusatzgeschäf-
tes“. Die hierbei entstehenden Kosten 
werden deshalb in die Betrachtung 
einbezogen und den Erlösen gegenüber 
gestellt. Ebenso sollen ausschließlich 
nichtzugangsbeschränkte Produkte be-
trachtet werden.

4. Produktbereitstellung: Im Tätigkeits-
modul Produktbereitstellung wird 
erfasst, inwieweit das Produktport-
folio sowie das Preismodell in einen 
Web-Shop integriert werden, welcher 
möglicherweise an ein Ressourcenver-
waltungsprogramm (ERP) oder „Kas-
sensystem“ (HKR), angebunden ist. 
Erfasst werden neben dem personellen 
Aufwand auch die sonstigen und IT-
Infrastrukturkosten. Zudem wird hier 
dokumentiert, welcher Aufwand ent-
steht, um Datenprodukte an Kunden 
zu übergeben. Dies kann neben dem 
Web-Shop beispielweise über ftp-Server 
oder auch physische Datenträger erfol-
gen.

5. Kundenkontakt: Im Rahmen des Kun-
denkontaktes werden Auskünfte ge-
geben und Fragen beantwortet, Preise 
kalkuliert, Angebote erstellt und Be-
stellungen angenommen, Verträge ge-
schlossen und Kundendaten verwaltet. 
Der hierbei entstehende Aufwand wird 
in diesem Tätigkeitsmodul erfasst.

6. Zahlungsmanagement: Im Tätigkeits-
modul Zahlungsmanagement wird 
jener Aufwand dokumentiert, der 
entsteht, wenn Rechnungen gestellt, 
Zahlungseingänge kontrolliert und 
verbucht oder Mahnverfahren geführt 
werden. Darüber hinaus wird hier auch 
erfasst, falls Zahlungen anteilig oder 
komplett an andere Behörden weiter-
geleitet werden. Während Sach- und IT-
Infrastrukturkosten direkt erfasst wer-
den, wird der personelle Aufwand in 

17  Vgl. u.a. die „Einfacher-zu-Untersuchungen“.
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Abb. 1: Prozess(kosten)modell
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Web-Shop (inkl. Preiskalk., 
Nutz.-bed. und ERP-/HKR-
Anbindung)

Speicherung und Bereit-
stellung von Produkten 
(inkl. Zugangskontrolle)

Erstellung von sonstigen 
Medien zur Übergabe von 
Produkten

Datenerhebung

Zusätzlicher Rechteerwerb 
an Daten Dritter

Erwerb und Erhebung 
zusätzlicher Daten 
(aufgrund der Abgabe 
gegen Geldleistungen)
a) innerhalb der Behörde
b) bei anderen Behörden

Datenaufbereitung und 
Produkterstellung

Erstellte Produkte* an 
individuelle Anforderungen 
verwaltungsexterner Dritter 
anpassen

Zusätzliche Produkte für 
verwaltungsexterne Dritte 
erstellen

* Im Rahmen des öffentlichen Auftrags erforderliche und/oder für verwaltungsinterne Abnehmer erstellte Produkte
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Zeit bzw. Stellenanteilen dokumentiert. 
Dieser wird später auf Basis von Stan-
dardkostensätzen monetarisiert. Bei der 
weiteren Berechnung ist zu beachten, 
dass die Kosten der im Prozessmodell 
erfassten Tätigkeiten nicht vollständig 
und ausschließlich durch die Abgabe 
gegen Geldleistungen verursacht sind. 
Folglich können sie auch nicht ohne 
Weiteres komplett in die Berechnung 
einfließen. Deshalb wird unterschieden 
zwischen einerseits solchen Kosten, die 
vollständig der Abgabe gegen Geldleis-
tungen zuzurechnen sind und anderer-

seits Kosten, die nur anteilig in die Be-
rechnung einfließen.

Die in dem Prozessmodell abgebildeten 
Tätigkeiten werden anschließend mit Kos-
ten unterlegt. Dabei wird, wie bereits be-
schrieben, zwischen Personal-, sonstigen 
und IT-Infrastrukturkosten unterschieden. 
Die Personalkosten werden anhand der 
Standardkostensätze berechnet, die im 
Rahmen der Berechnung des Erfüllungs-
aufwands verwendet werden. Diese wer-
den mit den jeweils angegebenen Stellen-
anteilen multipliziert.

Auf dieser Grundlage wurde ein Be-
rechnungstool auf Excel-Basis entwickelt. 
Darin sind die Tätigkeitsmodule hinterlegt 
und erläutert, was die Erfassung struktu-
riert und vereinfacht. Die Personalkosten 
können analog zum Vollzugsaufwand 
erfasst werden, indem die Fallzahl, der 
Zeitaufwand je Fall und die Vergütungs-
gruppe des eingesetzten Personals an-
gegeben werden. Daneben besteht die 
Möglichkeit, die Vergütungsgruppe und 
Stellenanteile (Vollzeitäquivalente = VZÄ) 

anzugeben, was dem Anwender die Erfas-
sung erleichtern soll. Sonstige Sach- und 
Infrastrukturkosten werden aus der WiBe-
Berechnung oder einer Kosten- und Leis-
tungsrechnung herangezogen. Die Erlöse 
werden als Gesamtsumme angegeben. Da-
rüber hinaus wird differenziert, in welcher 
Höhe jeweils privatrechtliche Entgelte 
und öffentlich-rechtliche Gebühren ver-
einnahmt wurden und wie sich die Erlöse 
auf öffentliche und private Kunden vertei-
len. Die Unterscheidung zwischen Gebüh-
ren und Entgelten spielt aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht keine größere Rolle. Die 

Unterscheidung nach Erlösen mit öffentli-
chen oder privaten Kunden jedoch schon. 
Hintergrund ist, dass einige Behörden Da-
ten an ausgewählte oder alle öffentlichen 
Organisationen geldleistungsfrei abgeben, 
während andere hiermit Erlöse erzielen. 
Dies verzerrt die Effizienzbewertung, 
wenn diese Erlöse im ersten Fall einbezo-
gen werden, während sie im zweiten Fall 
nicht berücksichtigt sind. Auch entstehen 
hiermit aus Gesamtsicht auf den öffent-
lichen Sektor keine „echten“ Erlöse. Im 
Sinne des New Public Management sind 
die Ziele solcher innersektoralen Geschäf-
te vielmehr, den Ressourceneinsatz durch 
interne Verrechnung („pretiale Lenkung“) 
und Nachfrageeinschränkung effizient zu 
steuern. Vor diesem Hintergrund fließen 
nur die Erlöse in die weitere Berechnung 
ein, die mit verwaltungsexternen Dritten 
erzielt werden.

Fallauswahl

Die auf Basis der Literaturanalyse ent-
wickelte und im Rahmen des Pre-Tests 

Hunnius/Schuppan, Aufwand und Nutzen von offenen Daten

18  HELM & Zenc (2006); MICUS (2009).

19  POPSIS (2011).

verfeinerte und erweiterte Methode 
wurde anschließend exemplarisch ange-
wendet. Mit dieser Anwendung wurden 
zwei Zwecke verfolgt: Zum einen sollten 
abschließend die Aussagefähigkeit und 
Anwendbarkeit der Methode nachgewie-
sen werden. Zum anderen wird anhand 
der empirischen Ergebnisse die Untersu-
chungsfrage nach der Effizienz der Daten-
abgabe gegen Geldleistungen beantwortet. 
Hierfür wurden fünf Behörden tieferge-
hend untersucht. Diese wurden unter zwei 
Gesichtspunkten ausgewählt. Prämisse bei 
der Auswahl war, dass überhaupt Daten 
gegen Geldleistungen abgegeben werden. 
Zentrales Auswahlkriterium war die öko-
nomische Verwertbarkeit der angebotenen 
Daten. Dabei wurden sowohl Behörden 
mit Daten ausgewählt, die ein hohes Ver-
wertungspotenzial aufweisen, als auch 
solche mit einem niedrigen Verwertungs-
potenzial, um möglichen Verzerrungen bei 
der Analyse entgegenzuwirken. Obwohl 
diese Untersuchung keine Repräsentati-
vität anstrebt, könnte sonst ein verzerrter 
Eindruck von hohen Erlösen und mögli-
cherweise hoher Effizienz der Datenbe-
reitstellung insgesamt entstehen. 

Dieser datenorientierte Ansatz knüpft 
an unterschiedlichen inhaltlichen Daten 
an, da erhebliche Unterschiede im wirt-
schaftlichen Verwertungspotenzial beste-
hen. So zeigen andere Untersuchungen, 
dass beispielsweise Geodaten, meteorolo-
gische Daten und Unternehmensregister-
daten die größte ökonomische Bedeutung 
haben.18 Hier ist am ehesten zu vermuten, 
dass die mit der Datenabgabe erzielten 
Erlöse die zurechenbaren Kosten überstei-
gen. Einfluss auf die Nachfrage hat auch, 
wie vielseitig die Daten verwendet werden 
können. Deshalb werden neben Daten 
mit Basischarakter (Geodaten) auch Spe-
zialdaten (ernährungsphysiologische For-
schungsdaten) näher betrachtet. Darüber 
hinaus unterscheiden sich die Märkte, auf 
denen verschiedene Datenprodukte ge-
handelt werden, u.a. in Bezug auf veredel-
te Datenprodukte, Datenanbieterstruktur, 
was sich auf die Erlöse von Verwaltungen 
als einer dieser Marktakteure auswirkt.19 
Daneben sind Unterschiede bei den Kos-

»Verschiedene inhaltliche Daten des
öffentlichen Sektors weisen erheblich
unterschiedliche wirtschaftliche
Verwertungspotenziale auf.«
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ten bei verschiedenen Datensätzen zu 
erwarten (z.B. Geodaten sind anders als 
Wetterdaten oder Sozialstatistiken), weil 
Daten als „Nebenprodukt“ von Verwal-
tungstätigkeit entstehen, eigens erhoben 
oder fremdbeschafft werden. Somit wirkt 
sich die Art von Daten, die Verwaltungen 
anbieten, sowohl auf die Kostensituation 
als auch auf die aus dem Verkauf zu erzie-
lenden Erlöse aus (vgl. Abb. 2). 

Anhand dieser Kriterien wurden fünf 
Behörden auf Bundes- und Landesebene 
ausgewählt, die unterschiedlich ökono-
misch verwertbare Daten anbieten: Zwei 
Behörden geben Daten mit dem höchsten 
wirtschaftlichen Potenzial ab, wie geogra-
fische oder meteorologische Daten, zwei 

Datenarten Beispiele Studien

Hohes
wirtschaftliches 

Potenzial
Geografische Daten

Kartografische Daten
Flächennutzungsdaten
Geobasisdaten
Grenzdaten (Landes- und Verwaltungsgrenzen)
Topografische Daten und Höhendaten

DotEcon 2006;
MICUS 2009
Houghton 2011

Meteorologische und Umweltdaten

Meeresdaten und hydrografische Daten
Umwelt-(Qualitäts-)Daten
Atmosphärische Daten
Meteorologische (Wetter-) Daten

MEPSIR 2006;
MICUS 2009

Wirtschafts- und Unternehmensdaten

Finanzdaten
Unternehmensdaten
Daten zur Wirtschaftsentwicklung
Industrie- und Handelsdaten

POPSIS 2011

Wissenschafts- und 
Forschungsdaten

Universitäre Forschung und öffentlich geförderte Forschungseinrichtungen
Staatliche Forschung DotEcon 2006

Verkehrs- und Transportdaten
Transportnetz- und Verkehrsdaten
Transportstatistiken
Kfz-Registerdaten

MEPSIR 2006

Landwirtschaftliche Daten
Forstwirtschaftliche Daten
Fischereidaten
Umweltdaten

OECD 2006

Rechtsdaten

Kriminalitätsdaten
Daten zur Gesetzgebung und Gesetze
Rechtsprechung
Patent und markenrechtliche Daten
Politikdaten

DotEcon 2006;
MICUS 2009;
POPSIS 2011

Geringes 
wirtschaftliches 

Potenzial

Soziodemografische Daten

Demografische Daten
Meinungsforschung
Daten über Gesundheit und Krankheiten
Bildungs- und Arbeitsstatistiken

POPSIS 2011; 
Houghton 2011

Sonstige Daten
Tourismus- und Freizeitinformationen
Kulturelle Informationen
Archäologische Informationen

Dot Econ 2006

Abb. 2: Wirtschaftliches Potenzial unterschiedlicher Datenarten

weitere Behörden verfügen über Daten 
mit höherem wirtschaftlichen Potenzial, 
wie allgemeine Statistikdaten, Wirtschafts- 
und Unternehmensdaten sowie Verkehrs- 
und Transportdaten und eine Behörde 
gibt Daten mit mittlerem wirtschaftlichem 
Potenzial ab, wie Daten zu Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit.

Empirische Ergebnisse: Aufwand 
und Nachfrage von offenen Daten

Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass 
die Kostenstruktur über alle Behörden 
und Tätigkeitsmodule hinweg sehr unter-
schiedlich ist. So schwankt der Anteil der 
Kosten für die Datenaufbereitung zwi-
schen 55 Prozent (Verkehrs- und Trans-

Tätigkeitsmodul

Verkehrs- und 
Transportdaten Meteodaten Lebensmittel-

daten Statistikdaten Geodaten

Betrag in 
Tsd. Euro 

Anteil 
in %

Betrag in 
Tsd. Euro

Anteil 
in %

Betrag in 
Tsd. Euro

Anteil 
in %

Betrag in 
Tsd. Euro

Anteil 
in %

Betrag in 
Tsd. Euro

Anteil 
in %

Datenerhebung - - - - - - - - - -
Datenaufbereitung 
und Produkterstellung 2.150 55,7 40 2,1 0,4 10,3 - - 80 12,3

Angebotsplanung 170 4,4 140 7,3 1,0 25,6 - - 120 18,5
Produktbereitstellung 
und -übergabe 510 13,2 210 10,9 0,9 22,1 - - 100 15,4

Kundenkontakt 720 18,7 1.020 52,8 1,3 33,3 - - 190 29,2
Zahlungsmanagement 310 8,0 520 26,9 0,3 8,7 10 100 160 24,6

Gesamtkosten 3.860  1.930 3,9 10 650
Erlöse von Dritten 2014 5.150  2.180 8,5 130 430
Jahresergebnis 1.290 250 4,6  120 -220

portdaten) und null Prozent (Statistikda-
ten). Insbesondere datenaffine Behörden, 
deren Aufgabe es seit jeher ist, Daten zu 
erheben, zu bearbeiten und weiterzuver-
breiten, wie Behörden, die geografische, 
meteorologische oder Statistikdaten ver-
öffentlichen, weisen hier sehr niedrige 
Anteile auf. Bei der Angebotsplanung ist 
erkennbar, dass sich der Umfang der Da-
tenabgabe kaum auf die Kosten auswirkt. 
Diese haben eher fixen Charakter und 
scheinen sogar unabhängig von der Kom-
plexität des Geldleistungsmodells (vgl. 
Tab. 1).

Unterschiedlich hingegen ist der Anteil 
von Kundenkontakt und Zahlungsma-
nagement an den Gesamtkosten. Dieser 
schwankt zwischen 53 Prozent (Meteo-
daten) und null Prozent (Statistikdaten) 

beim Kundenkontakt bzw. 100 Prozent 
(Statistikdaten) und acht Prozent (Ver-
kehrs- und Transportdaten) beim Zah-
lungsmanagement. In Bezug auf die Pro-
duktbereitstellung und -übergabe zeigt 
sich, dass die Höhe der Kosten durch den 
Digitalisierungsgrad beeinflusst ist. Wer-
den Produkte weitgehend automatisiert 
über einen Web-Shop angeboten, sind die 
Kosten eher niedriger.

In Bezug auf das Jahresergebnis im 
Verhältnis zu den Erlösen zeigt sich, dass 
die Umsatzrentabilität bei der Abgabe von 
Daten gegen Geldleistungen zwischen den 
Behörden stark schwankt. Angesichts sehr 
niedriger zurechenbarer Kosten erreicht 
die Statistikdaten-Behörde einen Höchst-

Tab. 1: Übersicht über die Kosten pro Tätigkeitsmodul und Anteil an den Gesamtkosten bei den Anwendungsbehörden
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wert von 92 Prozent, während die unter-
suchte Geodaten-Behörde mit minus 51 
Prozent den niedrigsten Wert aufweist. 
Vor dem Hintergrund der insgesamt nied-
rigen Werte bei der Behörde mit Daten 
zur Lebensmittelsicherheit ist diese Kenn-
zahl wenig aussagekräftig. Allerdings ver-
deutlicht sie bezogen auf alle Behörden, 
dass die Datenabgabe gegen Geldleistun-
gen mit Ausnahme der Geodaten-Behörde 
in hohem Maße effizient ist. Allerdings 
fällt das Jahresergebnis aufgrund niedri-
ger Umsätze gering aus. Lediglich die Be-
hörde mit Verkehrs- und Transportdaten 
erzielt hier einen Überschuss von mehr 
als 1 Mio. Euro. Hierbei ist auch zu be-
achten, dass die berechnete Umsatzren-
tabilität keine Aussage in Bezug auf die 
Effizienz der Behörde insgesamt zulässt. 

Betrachtet wird lediglich das „Zusatzge-
schäft“ der Datenabgabe gegen Geldleis-
tungen.

In Bezug auf das Jahresergebnis und 
die Erlöse im Verhältnis zum wirtschaftli-
chen Potenzial der Daten zeigt sich, dass 
kein erkennbarer Zusammenhang besteht. 
So erzielt die Behörde mit Verkehrs- und 
Transportdaten den höchsten Überschuss 
mit Daten, die ein vermeintlich geringeres 
wirtschaftliches Potenzial haben als Geo-
daten. Die Geodaten-Behörde erzielt mit 
diesen Daten ein negatives Jahresergeb-
nis. Ebenso erzielt die Statistik-Behörde 
eine sehr hohe Umsatzrentabilität mit 
Daten, die ein vermeintlich geringeres 
wirtschaftliches Potenzial haben als die 
meteorologischen Daten. Dies bedeutet 
jedoch keineswegs, dass die ausgewerteten 
Studien das wirtschaftliche Potenzial der 
Daten falsch eingeschätzt haben. Vielmehr 

wirken offenkundig andere daten- und 
organisationsbezogene Faktoren, die im 
folgenden Abschnitt hypothesenartig skiz-
ziert sind.

Analyse: Priorisierung und 
Auswahl

Vor dem Hintergrund der empirischen Er-
gebnisse lassen sich folgende aufeinander 
aufbauende Hypothesen ableiten:
 Aufwand durch Komplexität: Wenn

das Produktportfolio differenziert, die
Preiskalkulation aufwändig und der
Automatisierungsgrad gering sind, be-
stehen geringe Chancen auf eine kos-
tengünstige Bereitstellung von Produk-
ten, weil die Vertriebseinzelkosten hoch
sind. Folglich erzielen die Behörden mit

weitestgehend standardisierten Produk-
ten eine hohe Umsatzrentabilität. Diese 
fällt bei den Behörden mit stärker indi-
vidualisierten und aufwändig kalkulier-
ten Produkten niedriger aus (z.B. Me-
teodaten).

 Prozessmanagement und Digitalisie-
rung: Wenn der Automatisierungsgrad
hoch ist, weil mithilfe eines Web-Shops
mit ERP-/HKR-Anbindung, Preiskal-
kulation, standardisierten Nutzungsbe-
dingungen, automatischer Rechnungs-
stellung und Zahlungsverbuchung
weitgehende „Selbstbedienung“ der
Kunden möglich ist, dann bestehen
hohe Chancen auf kostengünstige Be-
reitstellung von Standardprodukten.
Augenscheinliches Beispiel hierfür ist
wiederum die Statistikbehörde.

 Umfang des Zusatzgeschäfts: Wenn
darüber hinaus an verwaltungsexterne
Dritte weitestgehend Produkte abgege-

ben werden, die im Rahmen des öffent-
lichen Auftrags erforderlich sind und/
oder für verwaltungsinterne Abneh-
mer ohnehin erstellt werden, steigt die 
Wahrscheinlichkeit auf eine effiziente 
Abgabe. Dies liegt daran, dass kaum 
zusätzliche Kosten im Rahmen der Pro-
dukterstellung entstehen.

 Geldleistungspflicht anderer Behörden:
Wenn Produkte darüber hinaus an ver-
waltungsinterne Abnehmer geldleis-
tungspflichtig abgegeben werden müs-
sen, entsteht durch die Abgabe gegen
Geldleistungen an verwaltungsexterne
Dritte ein äußerst geringer Zusatzauf-
wand. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass vertriebsbezogene Tätigkeiten und
Infrastrukturen ohnehin erforderlich
sind und die Grenzkosten niedrig sind.
Dadurch entstehen so genannte Skalen-
effekte u.a. bei Zahlungsmanagement-
prozessen. Dadurch steigt die Wahr-
scheinlichkeit weiter, dass die Datenab-
gabe effizient ist.

 Auswirkung des IWG-Änderungsgeset-
zes: Wenn die Produkte der Behörde
(oder große Anteile des Produktportfo-
lios) im Anwendungsbereich des IWG
liegen, können diese nicht mehr ge-
samtkostendeckend entgeltpflichtig ab-
gegeben werden, weil nur ein Teil der
vertriebsbezogenen Kosten IWG-fähig
ist. Dies liegt daran, dass nur IWG-
fähige Kosten (für Reproduktion, Be-
reitstellung und Weiterverbreitung) bei
der Entgeltkalkulation einbezogen wer-
den dürfen. Dazu zählen u.a. nicht jene
Kosten, die im Zusammenhang mit
dem Zahlungsmanagement entstehen.20

Neben diesen eher behördenbezogenen 
Merkmalen wirken auch externe Fakto-
ren. Hierauf bezogen lassen sich folgende 
aufeinander aufbauende Hypothesen ab-
leiten:
 Datenschutz: Wenn die Daten auch

dann noch facettenreich sind, nachdem
sie datenschutzgerecht aggregiert wur-
den, sind sie für wirtschaftliche Nutzer
potenziell relevant. Dies könnte erklä-
ren, warum mit den umfassenden, aber
hoch aggregierten Statistikdaten relativ

20 Vgl. Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, 
Da tensätze und Gebühren für die Weiter ver wen-
dung von Dokumenten, 2014/C 240/01.

»Es zeigt sich, dass kein erkennbarer
Zusammenhang zwischen dem
wirtschaftlichen Potenzial der Daten
und der Rentabilität der Datenabgabe
besteht.«
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niedrigere Erlöse erzielt werden, wäh-
rend mit den spezialisierten Verkehrs- 
und Transportdaten hohe Erlöse mög-
lich sind.

 Datenmonopol: Sind die Daten für ver-
waltungsexterne Dritte nicht selbst zu
erzeugen, können auch mit beschränk-
ten Datenbeständen hohe Erlöse erzielt
werden. Sind die Daten dagegen auf
anderem Wege reproduzierbar, können
selbst umfassende Datenbestände wirt-
schaftlich unattraktiv werden, so dass
damit nur geringe Erlöse erzielt wer-
den. Reproduzierbarkeit hängt unter
anderem von technischen Möglichkei-
ten, dem zu messenden Phänomen so-
wie dem Zugang zum Messobjekt ab.

 Kundensegment: Sind die Daten für fi-
nanzstarke Kundensegmente von gro-

ßer Bedeutung, können damit hohe Er-
löse erzielt werden. Werden hier Geld-
leistungen auf Basis von Vollkosten 
großzügig kalkuliert, kann auch die In-
effizienz interner Faktoren kompensiert 
und ein Überschuss erzielt werden.

Wie sich zeigt, ist aufgrund der IWG-
Novelle betriebswirtschaftlich sinnvolle 
Abgabe von Daten gegen Geldleistungen 
nur noch möglich, wenn sie nicht in den 
Anwendungsbereich des IWG fällt. Solche 
Ausnahmen bestehen, wenn (1) eine öf-
fentliche Stelle ausreichende Einnahmen 
erzielen muss, um einen wesentlichen Teil 
ihrer Kosten zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufträge decken oder (2) eine öf-
fentliche Stelle aufgrund von Rechtsvor-
schriften für die betreffende Information 
ausreichende Einnahmen erzielen muss, 
um einen wesentlichen Teil der Kosten 
im Zusammenhang mit ihrer Erfassung, 

Erstellung, Reproduktion und Verbrei-
tung zu decken. Eine solche Ausnahme 
begründet beispielsweise das Gesetz über 
den Deutschen Wetterdienst (DWD). Im 
Anwendungsbereich des IWG ist eine 
wirtschaftliche Abgabe von Daten gegen 
Geldleistungen logisch nicht möglich, da 
zwangsläufig Kosten entstehen, die bei der 
Entgeltberechnung nicht berücksichtigt 
werden dürfen. Liegt ein solcher rechtlich 
begründeter Ausnahmetatbestand nicht 
vor, gibt es keine betriebswirtschaftliche 
Begründung für die Abgabe von Daten ge-
gen Geldleistungen.

Neben der Frage nach der Effizienz der 
Datenabgabe gegen Geldleistungen lassen 
sich aus den Untersuchungsergebnissen 
Hinweise darauf ableiten, welche Daten 

in hohem Maße nachgefragt werden. Hier 
bestätigen sich weitestgehend die Ergeb-
nisse vorangegangener Untersuchungen 
des wirtschaftlichen Potenzials verschiede-
ner Datenarten, die auf Basis anderer me-
thodischer Vorgehensweisen erzielt wur-
den. Neben der vielseitigen Verwendungs-
möglichkeit einer Datenart, wie Geodaten, 
scheinen dabei weitere Faktoren eine Rol-
le zu spielen, wie die Dynamik und Aktu-
alität der Daten, was am Beispiel der Me-
teodaten deutlich wird. Insofern geben die 
Ergebnisse auch Hinweise darauf, welche 
Daten sich besonders für die Veröffent-
lichung als Open Data eignen, was aller-
dings genauerer Untersuchung bedarf.

Fazit

Wie sich anhand der stark unterschied-
lichen Nachfrage nach den untersuchten 
Daten zeigt, weisen Daten ein verschieden 

hohes Nutzungspotenzial auf. Dieses un-
terschiedliche Potenzial von Daten sollte 
bei der Auswahl von Datensätzen, die als 
Open Data bereitgestellt werden, berück-
sichtigt werden. Die Vorgabe, dass Behör-
den eine bestimmte Anzahl von Datensät-
zen verfügbar machen sollen21, war in der 
Anfangsphase von Open Data hilfreich, 
um möglichst viele Akteure damit vertraut 
zu machen, wie offene Daten bereitgestellt 
werden. Auf dem nun erreichten Stand der 
Entwicklung scheint es jedoch notwendig, 
strategische Kriterien bei der Auswahl 
von Datensätzen anzulegen. Insbesonde-
re sollten gezielt Daten ausgewählt wer-
den, die wirtschaftlich relevant sind. So 
kann es gelingen, einen „Show Case“ für 
Open Data zu schaffen, der aufzeigt, dass 
die hoch gesteckten Erwartungen tatsäch-
lich erreicht werden können. Dies scheint 
auch vor dem Hintergrund wichtig, dass 
die Bereitstellung von Open Data für die 
Beschäftigten der jeweiligen Behörden 
aufwändig ist und Kosten verursacht. Die 
pauschale Forderung von Aktivisten, alle 
Daten sollten als Open Data veröffent-
licht werden, ist deshalb angesichts knap-
per Ressourcen wenig hilfreich. Vielmehr 
ist eine Fokussierung auf wirtschaftlich 
und/oder gesellschaftlich relevante Daten-
sätze nötig. Gelingt es nicht nachzuwei-
sen, dass die mit Open Data verknüpften 
Wachstumserwartungen wirklich einge-
löst werden können, dürfte die politische 
Unterstützung für das Thema langsam 
schwinden.

Darüber hinaus sollten die Schritte hin 
zu Open Data wenn dann konsequent 
gegangen werden. In einigen der unter-
suchten Fälle wurden die Datenbestände 
der Behörde nur teilweise geldleistungs-
frei bzw. als Open Data veröffentlicht, 
während andere Daten weiterhin geldleis-
tungspflichtig abgegeben werden. Wie die-
se Fälle zeigen, sinken dadurch die Kosten 
der geldleistungspflichtigen Datenabgabe 
kaum. Auf der anderen Seite sinken je-
doch die Einnahmen überproportional. 
Mit solchen Teilschritten hin zu Open 
Data wird nicht nur die Nachfrage nach 
Daten weiterhin beschränkt, die geldleis-
tungspflichtige Datenabgabe wird auch 
noch für die Verwaltung defizitär. Für eine 
solche Praxis lassen sich keine wirtschaft-

21 u.a. Bundesministerium des Innern (2014).

»Innerhalb des Anwendungsbereichs des
Informationsweiterverwendungsgesetzes
ist keine betriebswirtschaftlich sinnvolle
Abgabe von Daten gegen Geldleistungen
mehr möglich.«
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lichen oder haushaltspolitischen Argu-
mente finden. Auch ist es kaum nachvoll-
ziehbar, warum Daten, die bereits geldleis-
tungsfrei angeboten werden, in anderen 
(offenen) Formaten geldleistungspflichtig 
angeboten werden, obwohl bei der Um-
wandlung ein zu vernachlässigender Auf-
wand entsteht. Stattdessen sollten die 
Daten in diesen Fällen unmittelbar Open-
Data-konform veröffentlicht werden. 

Unabhängig von der Geldleistungs-
pflicht zeigt sich, dass die Datenaufbe-
reitung und Produkterstellung in einigen 
Behörden hohe Kosten verursacht. Dies 
liegt insbesondere daran, dass die Daten 
teilweise mit großem manuellen Aufwand 
extrahiert und aufbereitet werden. Ne-
ben den entstehenden Kosten sorgt dieser 
Aufwand auch für Widerstände bei den 
zuständigen Beschäftigten, die den Wert 
offener Daten vielfach nicht unmittelbar 
sehen.22 Dagegen könnte eine Automa-
tisierung helfen, durch die IT-Systeme ei-
genständig in der Lage sind, Daten nach 
vorgegebenen Regeln und Schemata zu 
veröffentlichen („open by design“). Da-
durch entstehen zwar Kosten, wenn be-
stehende IT-Systeme erweitert und neue 
um eine solche Funktionalität ergänzt 
werden sollen. Zu prüfen wäre allerdings, 
ob die Kosten der Datenabgabe nicht im 
Gegenzug durch eine „Open by Design-
Klausel“ bei IT-Vergaben stärker sinken. 
Besonderes Augenmerk bei der Einrich-
tung solcher Schnittstellen zum daten-
schutzgerechten Datenabruf sollte wiede-
rum auf wirtschaftlich relevanten Daten-
arten liegen. Wenn Open Data politisch 
gewünscht ist, sollte Politik nicht nur die 
Verwaltung auffordern, dass Daten veröf-
fentlicht werden, sondern auch deren effi-
ziente Bereitstellung ermöglichen.

22 Hunnius et al. (2014); M. Janssen, Charalabidis, & 
Zuiderwijk (2012).
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